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Allgemeine Liefer-und Leistungsbedingungen der RMG GROUP 

(Stand Februar 2007) 

I.  Allgemeines  

 

1. Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen kommen zur Anwendung gegenüber:  

a) einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);  

b) juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen.  

 

2.  Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige Nebenabreden, die zu 
ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Lieferer bedürfen, zugrunde. Abwei-
chende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertrags-
inhalt. Ein Vertrag kommt -mangels besonderer Vereinbarung - mit der schriftlichen Auftragsbestä-
tigung des Lieferers zustande, falls nicht innerhalb einer Woche schriftlich widersprochen wird.  

 

3.  Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen kör-
perlicher und unkörperlicher Art -auch in elektronischer Form - Eigentums- und Urheberrechte vor; 
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller 
als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zu-
gänglich zu machen. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind, wenn der 
Auftrag dem Lieferer nicht erteilt oder beendet wird, auf Verlangen unverzüglich dem Lieferer zu-
rückzugeben. Die vorgenannte Regelung gilt entsprechend auch für Unterlagen des Bestellers mit 
der Ausnahme, dass die Unterlagen solchen Dritten zugänglich gemacht werden dürfen, denen der 
Lieferer Lieferungen oder Leistungen übertragen hat.  
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II.  Preis und Zahlung  

 

1 Die Preise gelten bei Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung. Bei Inlandslieferungen und -
leistungen kommt zu den Preisen die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.  

2 Die Preise entsprechen der Kostenlage zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. Ändern sich bis zum 
vereinbarten Liefer- bzw. Leistungstermin die Kostenfaktoren. z.B. die maßgeblichen Tariflöhne 
oder die Materialpreise, kann der Lieferer den Preis bis zu dem Betrag der tatsächlich entstande-
nen Mehrkosten erhöhen.  

3 Alle Zahlungen sind auf die im Briefbogen angegebenen Kontenverbindungen des Lieferers in Eu-
ro zu leisten. Bei Hingabe von Schecks oder Wechseln gilt erst deren Einlösung als Zahlung.  

4 Im Falle vereinbarter Teilzahlungen ist der Lieferer bei Nichtzahlung auch nur einer fälligen Rate 
oder Wechselprotest, bei Zahlungseinstellung des Bestellers oder bei sonst bekannt werdenden 
Umständen, die ernste Zweifel an der Einhaltung der Teilzahlungsvereinbarung durch den Bestel-
ler begründen, berechtigt, ohne Rücksicht auf die vereinbarte Fälligkeit sofortige Zahlung des ge-
samten Auftragspreises zu verlangen. In einem solchen Fall kann der Lieferer außerdem den Auf-
trag durch eingeschriebenen Brief kündigen und die gemäß Abschnitt V. in seinem Eigentum ver-
bliebenen Liefergegenstände sowie Ersatz des ihm entstehenden Schadens verlangen. Zur Wahr-
nehmung der vorgenannten Rechte des Lieferers bedarf es keiner gerichtlichen Maßnahmen.  

5 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Be-
steller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.  

 

III.  Lieferzeit, Lieferverzögerung  

 

1.  Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch den 
Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertrags-
parteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung 
der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen, Freigaben und sonstigen 
Beistellungen rechtzeitig vorliegen, der Besteller die Zahlungsbedingungen und etwaige Vorleis-
tungsverpflichtungen erfüllt hat und alle übrigen, insbesondere technischen Voraussetzungen für 
die Auftragsausführung geschaffen sind. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit an-
gemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.  
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2. Die Frist gilt als eingehalten:  

a) bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn die Lieferung innerhalb der Frist zum Ver-
sand gebracht oder abgeholt worden ist. Verzögert sich die Ablieferung aus Gründen, die der Be-
steller zu vertreten hat, so gilt die Frist als eingehalten bei Meldung der Versandbereitschaft inner-
halb der vereinbarten Frist.  

b)  bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage, sobald diese innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt 
ist.  

3. Die Frist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbeson-
dere Streik und Aussperrung oder sonstigen Betriebsstörungen, bei Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, 
und sonstigen vom Lieferer nicht vorhersehbaren und nicht beeinflussbaren Ereignissen, wenn 
diese Hindernisse die Nichteinhaltung der Frist zur Folge haben oder daran mitwirken. Der Lieferer 
wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. Die 
vorgenannten Umstände sind auch dann nicht vom Lieferer zu vertreten, wenn sie während eines 
bereits vorliegenden Terminverzuges entstehen.  

4. Wird der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert, so kann, beginnend 
mit Ablauf eines Monats nach Anzeige der Versandbereitschaft Lagergeld in Höhe von ½ % des 
Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat dem Besteller berechnet werden. Das Lager-
geld ist auf 5 % begrenzt, es sei denn, dass höhere Kosten nachgewiesen werden.  

5.  Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte 
Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich ist. Der Besteller kann darüber hinaus vom Ver-
trag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teiles der Lieferung unmöglich 
wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der 
Fall, so hat der Besteller den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe 
gilt bei Unvermögen des Lieferers. Im übrigen gilt Abschnitt IX.2.  

Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder ist der Be-
steller für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung 
verpflichtet.  

6.  Kommt der Lieferer in Verzug und erwächst dem Besteller hieraus ein Schaden, so ist er berech-
tigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der 
Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5,0 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtliefe-
rung, der infolge der Verspätung nicht rechzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann.  
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Gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer -unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Ausnahmefälle -eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Be-
steller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt.  

Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt  

IX.2 dieser Bedingungen.  

 

IV. Gefahrenübergang  

 

Die Gefahr geht auf den Besteller über, auch sofern frachtfreie Lieferung vereinbart sein sollte:  

a) Bei Lieferung, wenn die Lieferung zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Die Verpa-
ckung erfolgt handelsüblich. Der Versand wird auf Kosten und Gefahr des Bestellers vorgenom-
men.  

b)  Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme im Betrieb des Bestellers. 
Vorausgesetzt wird dabei, dass sich die Übernahme unverzüglich an die betriebsbereite Montage 
oder Aufstellung anschließt. Nimmt der Besteller das Angebot der Übernahme nicht an, so geht 
nach Ablauf von 14 Tagen ab diesem Angebot die Gefahr auf den Besteller über.  

c)  Wenn der Versand, die Zustellung oder der Beginn oder die Durchführung der Aufstellung oder der 
Montage auf Wunsch des Bestellers oder aus von ihm zu vertretenden Gründen verzögert wird. 
Der Lieferer ist bereit, auf Wunsch und Kosten des Bestellers von diesem verlangte Versicherun-
gen zu bewirken.  

Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar.  

 

V.  Eigentumsvorbehalt  

 

1 Der folgende Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und 
künftigen Forderungen des Lieferers gegen den Besteller aus der zwischen ihnen bestehenden 
Lieferbeziehung einschl. aller Saldoforderungen aus einem entsprechenden Kontokorrentverhält-
nis.  

2 Die vom Lieferer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forde-
rungen Eigentum des Lieferers (Vorbehaltsware).  
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3 Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Lieferer. Er ist verpflichtet, die Wa-
re auf seine Kosten gegen versicherbare Schäden zu versichern und tritt Ansprüche auf etwaige 
Versicherungsleistungen in Höhe des Warenwertes sicherheitshalber an den Lieferer ab.  

4 Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalles im ord-
nungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Siche-
rungsübereignungen sind unzulässig.  

 

5 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist eine 
der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Besteller, soweit die Hauptsache 
ihm gehört, dem Lieferer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der einheitlichen Sache. Wird die Vorbehaltsware vom Be-
steller verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Lieferers als Her-
steller. Bei Verarbeitung mehrerer Stoffe erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neu geschaf-
fenen Sache entsprechend dem in Satz 1 genannten Verhältnis.  

6 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber 
die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber - bei Miteigentum des Lieferers an der 
Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil - an den Lieferer ab. Gleiches gilt 
für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der 
Vorbehaltsware entstehen (z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Hand-
lung). Der Besteller ist widerruflich berechtigt, die an den Lieferer abgetretenen Forderungen im 
eigenen Namen für Rechnung des Lieferers einzuziehen.  

7 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Besteller sie unverzüglich auf das Eigentum 
des Lieferers hinweisen und den Lieferer hierüber informieren.  

8 Der Lieferer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen 
auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen 
um mehr als 50% übersteigt.  

9 Tritt der Lieferer bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug 
vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.  
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VI. Aufstellung und Montage  

 

Für jede Art von Aufstellung und Montage gelten, soweit nicht anders schriftlich vereinbart ist, folgen-
de Bedingungen:  

a) Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen: Allgemeine Liefer- 
und Leistungsbedingungen der RMG GROUP  

 

1 Hilfsmannschaften wie erforderliche Facharbeiter oder Hilfskräfte mit dem erforderlichen Werkzeug 
in der benötigten Anzahl;  

2 alle Erd-, Bau-, Stemm-, Gerüst-, Verputz-, Maler- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten 
einschließlich der dazugehörigen Baustoffe;  

3 die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Rüst-
hölzer, Keile, Unterlagen, Zement, Putz- und Dichtungsmittel, Schmiermittel, Brennstoffe etc.; fer-
ner Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen;  

4 Betriebskraft und Wasser einschließlich der erforderlichen Anschlüsse bis zur Verwendungsstelle, 
Heizung und allgemeine Beleuchtung;  

5 bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Liefergegenstände, Montagematerialien, Werk-
zeuge etc., ausreichend große, geeignete, trockene und verschließbare Räume und für das Mon-
tagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich Sanitäranlagen; der Be-
steller hat zum Schutz des Montagepersonals und des Besitzes des Lieferers die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen;  

6 Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle 
erforderlich und für den Lieferer nicht branchenüblich sind.  

 

b)  Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die notwendigen Angaben über die Lage ver-
deckt geführter Strom-, Gas- und Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen 
statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.  

c)  Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen 
Lieferteile sich an Ort und Stelle befinden und alle notwendigen Vorarbeiten so weit fortgeschritten 
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sein, dass die Aufstellung oder Montage sofort nach Ankunft des Montagepersonals begonnen und 
ohne Unterberechung durchgeführt werden kann.  

d)  Verzögert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch Umstände, die - insbesondere 
auf der Baustelle - ohne Verschulden des Lieferers eintreten, so hat der Besteller in angemesse-
nem Umfang die Kosten für Wartezeit und weiter erforderliche Reisen des Montagepersonals zu 
tragen.  

e)  Dem Montagepersonal ist vom Besteller die Arbeitszeit sorgfältig wöchentlich zu bescheinigen. Der 
Besteller ist verpflichtet, dem Montagepersonal eine schriftliche Bescheinigung über die Beendi-
gung der Aufstellung oder Montage unverzüglich auszuhändigen.  

f)  Der Lieferer haftet nicht für Arbeiten seines Montagepersonals oder sonstiger Erfüllungsgehilfen, 
soweit diese Arbeiten nicht mit der Lieferung oder Aufstellung oder Montage zusammenhängen 
oder soweit sie nicht vom Besteller veranlasst sind.  

Falls der Lieferer die Aufstellung oder Montage gegen Einzelberechnung übernommen hat, gelten 
zusätzlich folgende Bestimmungen:  

g) Der Besteller vergütet dem Lieferer die bei Auftragserteilung vereinbarten Verrechnungssätze für 
die Arbeitszeit und Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, für Arbeiten unter er-
schwerten Umständen sowie für Planung und Überwachung. Vorbereitungs-, Reise-, Laufzeiten 
und Rückmeldungen gelten aus Arbeitszeit.  

h)  Folgende Kosten werden gesondert vergütet:  

1 Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkszeugs und des persönlichen Gepäcks;  

2 die Auslösung für die Arbeitszeit sowie für Ruhe- und Feiertage.  

 

VII.  Entgegennahme  

 

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie geringfügige Anstände aufweisen, vom Besteller ent-
gegenzunehmen. Teillieferungen sind zulässig.  
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VIII.  Gewährleistung  

 

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche-
vorbehaltlich Abschnitt IX -Gewähr wie folgt:  

Sachmängel  

1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu lie-
fern, die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes als mangelhaft her-
ausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Er-
setzte Teile werden Eigentum des Lieferers.  

2 Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferun-
gen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit 
zu geben; anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung für die daraus entstehenden Kosten befreit. 
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismä-
ßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das Recht, den 
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen.  

3 Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten trägt der Lieferer - 
soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes ein-
schließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus, ferner, falls 
dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderli-
chen Gestellung seiner Monteure und Hilfskräfte.  

4 Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, 
wenn der Lieferer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle -eine ihm gesetzte an-
gemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos 
verstreichen läßt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht 
zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt an-
sonsten ausgeschlossen.  

5 Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsachge-
mäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, na-
türliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, 
ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elekt-
rochemische oder elektrische Einflüsse - sofern sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind.  
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6 Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für 
die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vor-
genommene Änderungen des Liefergegenstandes.  

 

Rechtsmängel  

 

7 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder 
Urheberrechten im Inland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das 
Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller zumut-
barer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu 
wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Be-
steller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch 
dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird der Lieferer den Bestel-
ler von unbestrittenen oder rechtkräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechts-
inhaber freistellen.  

8 Die in Abschnitt VIII.7 genannten Verpflichtungen des Lieferers sind vorbehaltlich Abschnitt IX.2 für 
den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend.  

 

Sie bestehen nur, wenn  

• der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverlet-
zungen unterrichtet,  

• der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten An-
sprüche unterstützt bzw. dem Lieferer die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß 
Abschnitt VIII.7 ermöglicht,  

• dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten 
bleiben,  

• der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht und  

• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand 
eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.  
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IX.  Haftung  

 

1.  Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener oder fehlerhaf-
ter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder 
durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Be-
dienung und Wartung der Liefergegenstandes - vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet wer-
den kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Ab-
schnitte VIII und IX.2 entsprechend.  

 

2.  Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer - aus wel-
chen Rechtsgründen auch immer - nur  

• bei Vorsatz,  

• bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter,  

• bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,  

• bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er garantiert hat,  

• bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetzt für Personen- oder 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.  

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahr-
lässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.  

 

X.  Verjährung  

 

Alle Ansprüche des Bestellers - aus welchen Rechtsgründen auch immer -verjähren in 12 Monaten ab 
dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs gem. Pkt. IV. Für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten so-
wie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten 
auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Ver-
wendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.  
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XI.  Softwarenutzung  

 

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht 
eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Ver-
wendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf 
mehr als einem System ist untersagt.  

Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen, 
überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller ver-
pflichtet sich, Herstellerangaben - insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu entfernen oder ohne 
vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern.  

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben 
beim Lieferer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.  

 

XII.  Unmöglichkeit, Vertragsanpassung  

 

a)  Wird dem Lieferer oder Besteller die ihm obliegende Lieferung oder Leistung unmöglich, so gelten 
die allgemeinen Rechtsgrundsätze mit der folgenden Maßgabe: Ist die Unmöglichkeit auf Ver-
schulden des Lieferers zurückzuführen, so ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlan-
gen. Jedoch beschränkt sich sein Schadensersatz auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Liefe-
rung oder Leistung, welcher wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen 
werden kann. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, soweit der Lieferer aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet. Das Recht des 
Bestellers zum Rücktritt vom Auftrag bleibt unberührt.  

b) Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Abschnitt III Ziff. 3 die wirtschaftliche Bedeu-
tung oder den Inhalt der Lieferung oder Leistung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lie-
ferers erheblich einwirken, wird der Auftrag angemessen angepasst, soweit dies Treu und Glauben 
entspricht. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Auf-
trag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Er-
kenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch 
dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.  
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XIII.  Gerichtsstand, anwendbares Recht  

 

1 Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus dem Auftragsver-
hältnis mittelbar sich ergebender Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer kann den Be-
steller auch an dessen Sitz verklagen.  

2 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer 
und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung.  

 

XIV.  Verbindlichkeit der Auftragsbedingungen  

 

Die vertraglichen Regelungen dieses Auftrages bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen in ihren übrigen Teilen verbindlich. Änderungen der Auftragsbedingungen bedürfen 
der Schriftform, die nur schriftlich abgedungen werden kann.  

 

Kassel, im Februar 2007  

 


